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Zitat von Bolzbold

Atteste bzw. die Erkrankung kann man bei entsprechend berechtigten Zweifeln durch
den Amtsarzt überprüfen lassen.

und dann? Also ohne Ironie, hat das bei einem deiner Schüler*innen gefruchtet?

Ich versuche im Elterngespräch auf eine Beratung hinzuwirken, weil letztlich die Eltern Hilfe
brauchen, die ihr Kind morgens nicht aus dem Bett kriegen.

1https://www.lehrerforen.de/thread/51968-attest-r%C3%BCckwirkend-ausgestellt/?postID=508477#post508477

https://www.lehrerforen.de/thread/51968-attest-r%C3%BCckwirkend-ausgestellt/?postID=508470#post508470
https://www.lehrerforen.de/thread/51968-attest-r%C3%BCckwirkend-ausgestellt/?postID=508477#post508477

